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Erhaltungsziele für das gesetzlich geschützte Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung DE-1732-321 „Guttauer Gehege“ 

 
1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-
Richtlinie  
 
a)   von besonderer Bedeutung: 

 
9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 
9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  
          (Carpinion betuli) 
 
b)   von Bedeutung: 
 
3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions  

oder Hydrocharitions  
 
2. Erhaltungsziele  
 
2.1. Übergreifende Ziele 
Erhaltung von zwei küstengeprägten, naturnahen mesophilen Buchenwäldern mit 
standortbedingten Übergängen zu Eichen-Hainbuchenwäldern oder zu Stauden-
Eschenwäldern mit geophytenreicher Krautflora..  
 
2.2. Ziele für Lebensraumtypen von besonderer Bedeutung: 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a) genannten Lebensraumtypen. 
Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 
9160   Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  
           (Carpinion betuli) [Stellario-Carpinetum] 
Erhaltung 

 naturnaher Buchenwälder (9130) bzw. Eichen- und Eichen-Hainbuchenwälder (9160) in 
unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen 
Variationsbreite im Gebiet,  

 der natürlichen standortheimischen Baum- und Strauchartenzusammensetzung,  

 eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz,  

 der bekannten Höhlenbäume, 

 der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, feuchte Senken) und der für den Lebensraumtyp 
charakteristischen Habitatstrukturen und -funktionen, 

 der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation, 

 weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer (9130), 

 der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen (9160), 

 der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen 
(insbesondere Wasserstand, Basengehalt) (9160). 

 
 
2.3. Ziele für Lebensraumtyp von Bedeutung: 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes des unter 1.b) genannten Lebensraumtyps. 
Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
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3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions  

oder Hydrocharitions  
Erhaltung 

 natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter 
Laichkraut- und/oder Schwimmblattvegetation, 

 eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und sonstiger 
lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

 von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, 
Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen 
Zusammenhänge, 

 der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung,  

 der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und -
vermoorung,  

 der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 
insbesondere der Zuläufe, bei Altwässern der zugehörigen Fließgewässer, 

 der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 


